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Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Ortsbeirat Kleinlinden 13.09.2017 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Wasserschäden in Kleinlinden 
- Antrag des Ortsvorstehers vom 21.08.2017 - 
 
 
Antrag: 
Der Ortsbeirat Kleinlinden bittet den Magistrat zu berichten, welche Gründe er, 
abgesehen von der Wetterlage und evtl. Mängeln in der Haustechnik der Anlieger dafür 
sieht, dass in diesem Sommer ganze Straßenzüge, die bislang nie oder nur in geringem 
Umfang von Wasserschäden betroffen waren, geradezu abgesoffen sind. Dabei soll 
insbesondere auch über evtl. Fehler in der Sanierung des Kanalnetzes (z.B. in den 
Straßen An den Schulgärten, Hügelstraße, Waldweide ), bei Straßenbauarbeiten  ( z.B. 
untere Lützellindener Straße ) , Überlastung des Sammlers an der Kreuzung Wetzlarer 
Straße / Frankfurter Straße und evtl. Einflüsse durch das Baugebiet Ehrsamer Weg 
berichtet werden. 
 
 
Begründung: 
Sicherlich bergen Alterungsprozesse in der Haustechnik bzw. - drainage in 
Zusammenhang mit einem verregneten Sommer ein erhöhtes Risiko für die Hausbesitzer. 
Wasserschäden zu erleiden. Auffällig in diesem Sommer ist jedoch, dass insbesondere 
relativ hoch gelegene Straßenzüge, deren Kanal vor nicht allzu langer Zeit saniert wurde, 
oder wo oberhalb Absenkungsmaßnahmen am Gehweg durchgeführt wurden, in 
besonders hohem Maße von diesen Schäden betroffen wurden. 
In früheren Jahren waren die Anwohner des Märchenviertels durch eine zu geringe 
Kapazität des Sammlers an der Kreuzung Wetzlarer Straße / Frankfurter Straße von 
Wasserschäden betroffen.  
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Auch ein evtl. Zusammenhang mit dem Neubaugebiet Ehrsamer Weg sollte ebenso wie 
alle anderen in Betracht kommenden Ursachen im Hinblick auf Wiederholungsschäden in 
der Zukunft überprüft und ausgeschlossen werden. 
 
 
Gez.  
 
Dr. Klaus Dieter Greilich 
Ortsvorsteher 
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